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N i e d e r s c h r i f t 

 
über die öffentliche 02./X. Ratsperiode Sitzung des Wahlprüfungsausschusses der Stadt 
Kleve am Mittwoch, dem 09.12.2015, 15.30 Uhr, im Blauen Salon der Stadthalle Kleve 
 
 
 
Unter dem Vorsitz des 
Stadtverordneten  Nitsch, Christian (SPD) 
sind anwesend die Stadtverordneten: 
 
Bay, Michael 
Bucksteeg, Friedhelm  
Fuchs, Anne 
Maaßen, Manfred 
Nitsch, Christian 
Overkamp, Monika  
Teigelkötter, Friedrich  

B'90/DIE GRÜNEN 
CDU für Hiob, Georg 
OK 
CDU 
SPD 
SPD 
CDU für Liffers, Werner 

 
 

 

Nicht anwesend: 
 

 

Hiob, Georg 
Liffers, Werner  

CDU 
CDU  

 
 

 

Von der Verwaltung sind anwesend: 
 

 

Erster Beigeordneter und   Stadtkämmerer Haas  
- als stellvertretender Wahlleiter-  
Oberamtsrat Hübbers 
Amtfrau Berns  
Tariflich Beschäftige Neu als Schriftführerin 
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Stellv. Ausschussvorsitzender Nitsch eröffnet die Sitzung und stellt fest, dass hierzu form- und 
fristgerecht eingeladen wurde. Änderungen und Ergänzungen zur Tagesordnung werden nicht 
beantragt. Erster Beigeordneter/Stadtkämmerer Haas weist darauf hin, dass die Drucksache 
durch ihn unterzeichnet wurde und die Bürgermeisterin somit nicht an dem Verfahren beteiligt 
gewesen ist.   
 
 
 
1. Vorprüfung und Beschluss über die Gültigkeit der Wahl der Bürgermeisterin der 

Stadt Kleve am 13.09.2015 
- Drucksache Nr. 358 /X. - 
 
Der Wahlprüfungsausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Kleve einstimmig, folgenden 
Beschluss zu fassen: 
 
Der Rat beschließt nach Vorprüfung durch den Wahlprüfungsausschuss gemäß § 40 
Absatz 1 Buchstabe d) des Gesetzes über die Kommunalwahlen im Lande Nordrhein-
Westfalen (Kommunalwahlgesetz - KWahlG NRW) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 30. Juni 1998 (GV. NRW. S. 454, ber. S. 509 und 1999 S. 70), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 1. Oktober 2013 (GV. NRW. S. 564) die Wahl der Bürgermeisterin der Stadt 
Kleve am 13.09.2015 für gültig zu erklären. 
 
 
 

2. Mitteilungen 
   
./. 
 
 
 

3. Anfragen 
   
./. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ende der Sitzung:  15.32 Uhr 
 
 
 
 
 
    (Nitsch)                     (Neu) 
Vorsitzender                   Schriftführerin 
 
 


